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Pressemitteilung 
der Gemeinde Murgenthal 

 

Gemeindeversammlungsbeschlüsse 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. November 2015 nahmen 91 von 
1'924 Stimmberechtigten teil, was einer Stimmbeteiligung von 4,7 % entspricht. Es wur-

den folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 12. Juni 2015. 
 
2. Genehmigung folgender Kreditabrechnungen: 

 a)  Erneuerung Netzkommando-Anlage der Elektrizitätsversorgung 

 b) Erneuerung Wasserleitung Blüemlismattweg Riken 

 c) Ausbau des 2. Obergeschosses im Gemeindehaus 

 d) Erneuerung und Ausbau der Computeranlage Primarschule 

 e) Erneuerung Trafostation "Hanro" 

 
3. a) Zustimmung zur Wiederaufnahme der Jugendarbeit ab 1. August 2016 mit ei-

nem 60 % Pensum des Jugendarbeiters und jährlich wiederkehrenden Kosten 

von Fr. 103'350.--. 

 b)  Genehmigung des Gemeindevertrages zwischen den Einwohnergemeinden 

Rothrist und Murgenthal betreffend Zusammenarbeit im Bereich der Jugend-

arbeit. 

 
4. a) Genehmigung des Verpflichtungskredits über Fr. 135'000.-- inkl. MWST für  

  die Verstärkung der Elektro-Zuleitung Alte Bernstrasse. 

 b) Genehmigung des Verpflichtungskredits über Fr. 315'000.-- inkl. MWST für  

  die Verkabelung der Elektroanlagen Alte Bernstrasse. 

 
5. a) Genehmigung des Verpflichtungskredits über Fr. 198'000.-- inkl. MWST für  

  die Erneuerung der Elektroanlagen im Gebiet Amselweg. 

 b) Genehmigung des Verpflichtungskredits über Fr. 183'000.-- inkl. MWST für  

  die Erneuerung der Elektroanlagen im Gebiet Sonnenweg. 

 

6. Genehmigung des Verpflichtungskredits über Fr. 55'000.-- für die Verbesserung der 
Schulweg-Sicherheit zwischen den Schulanlagen Riken und Friedau. 

 
7. Genehmigung des Voranschlages 2016 mit einem Gemeindesteuerfuss von 118 %. 
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An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 27. November 2015 nahmen 14 von 

191 Stimmberechtigten teil, was einer Stimmbeteiligung von 7,3 % entspricht. Es wur-
den folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 16. Juni 2015. 

 
2. Genehmigung des Voranschlages 2016. 

 
Unter Traktandum 3 (Jugendarbeit) ermahnte die Finanzkommission die Stimmberech-

tigten, unter Hinweis auf die für 2019 angekündigte Erhöhung der Gemeindesteuern um 
7 %, heute und in Zukunft sorgfältig abzuwägen, ob Sachgeschäfte, die zu Mehrkosten 
führen, wünschbar oder absolut nötig seien. Die Stimmbürger hätten es schon heute in 

der Hand, mit wohlüberlegten Entscheidungen nur moderate Steuererhöhungen zuzulas-
sen. Der Antrag des Gemeinderates wurde von der Versammlung dennoch mit 66 Ja- 

gegen vereinzelte Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen. 
 
Eine grössere Diskussion gab es bei Traktandum 6 (Schulweg-Sicherheit). Ein Votant 

forderte, auf die Einengung der Strasse am Weidhoger zu verzichten. Ein anderer Votant 
stellte das Kosten-/Nutzen-Verhältnis infrage. Ein weiterer Votant forderte, das Geld für 

Besseres einzusetzen, beispielsweise für eine Tempo-30-Zone, und stellte einen Rück-
weisungsantrag. Die Gemeindeversammlung entschied sich jedoch mit 35 Nein- gegen 
19 Ja-Stimmen gegen die Rückweisung und mit 43 Ja- gegen 30 Nein-Stimmen für den 

Antrag des Gemeinderates. 
 

Die übrigen Geschäfte passierten ohne Diskussion und ohne Gegenstimmen. 
 

Unter dem Traktandum "Verschiedenes" orientierte der Gemeindeammann zur Entwick-
lungsstrategie der Gemeinde. Er stellte auf das Frühjahr 2016 eine Orientierungsver-
sammlung in Aussicht, an der die betroffenen Grundeigentümer und andere Interessierte 

zusätzliche Informationen erhalten werden. 
 
Alle Beschlüsse der Einwohner- und der Ortsbürgergemeindeversammlung unterstehen 

dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist läuft 30 Tage nach der offiziellen 
Publikation im Amtsblatt des Kantons Aargau ab, d. h. am 4. Januar 2016. Für das Zu-
standekommen des Referendums sind gemäss Gemeindeordnung die Unterschriften von 

1/5 der Stimmberechtigten (Ortsbürgergemeinde 1/10) erforderlich. 
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